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              5. Änderung des Bebauungsplanes
                     „FRANZENSECK“

Gemeinde Niederbergkirchen Landkreis Mühldorf a. Inn

Präambel

Die  Gemeinde Niederbergkirchen erlässt gem. § 2 Abs. 1, §§ 9, 10 und 13 des 
Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017  
(BGBl. I, 3634) zuletzt geändert durch Art. 1 BaulandmobilisierungsG vom 
14.06.2021, Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) vom 14.08.2007 zuletzt 
geändert durch § 4 des Gesetzes vom 25.05.2021, der Baunutzungsverordnung 
(BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 zuletzt geändert 
durch Art. 2 BaulandmobilisierungsG vom 14.06.2021 und Art. 23 der 
Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) vom 22.08.1998 zuletzt geändert  
durch § 1 des Gesetzes vom 09.03.2021 diese vereinfachte Änderung des  
Bebauungsplanes als  
S a t z u n g. 

Der Bebauungsplan „FRANZENSECK“ mit der Fassung
vom 17.08.2022 wird geändert.

In allen nicht aufgeführten Punkten behält der
rechtsgültige Bebauungsplan „FRANZENSECK“
weiterhin Gültigkeit.

Fassung der 5. Änderung vom 17.08.2022

Entwurfsverfasser:
Preitenwieser Manfred
Planungsbüro für Hochbau
Kellerweg 16
84494 Neumarkt-Sankt Veit
Tel.: 08639-8333
info@preitenwieser.de
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1. Textliche Festsetzungen mit Planzeichen

1.  Grenzen

1.1 Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

1.2 Baugrenze auf dem jeweiligen Baugrundstück
  

2. Maß der baulichen Nutzung

U+E als Höchstgrenze Untergeschoss und Erdgeschoss. 
Dachgeschossausbau ist zulässig.

3. Dachgauben

Je Dachseite sind max. 2 Dachgauben oder ein Zwerchgiebel 
zulässig.
Breite je Zwerchgiebel max. 4m

Die sonstigen Planzeichen und Festsetzungen des Bebauungsplans 
„FRANZENSECK“  werden beibehalten.
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Zur  Verbesserung  des  lokalen  Mikroklimas  sowie  um  einen  Beitrag  zur  Vorsorge  vor
Klimaänderungen  zu  leisten,  sind  Flachdächer  sowie  Garagen  zu  begrünen.  Auf
ausreichende  breitflächige  Verdunstungs-  und  Versickerungsanlagen  ist  im  Sinne  des
Arbeitsblatte DWA-A 102 zu achten.
Vorsorgender Bodenschutz:
Aus Sicht des vorsorgenden Bodenschutzes ist grundsätzlich darauf hinzuweisen, dass bei
einer Bebauung der Fläche die Entsorgung von Bodenmaterial frühzeitig geplant werden soll,
wobei die Vermeidung von Bodenaushub bzw. die Wiederverwendung von Bodenmaterial
innerhalb der Baufläche zu bevorzugen ist. Zum Schutz des Bodens vor physikalischen und
stofflichen Beeinträchtigungen (insbesondere des Mutterbodens nach §202 BauGB), ist der
belebte  Oberboden  und  ggf.  kulturfähige  Unterboden  getrennt  abzutragen,  fachgerecht
zwischenzulagern, vor Verdichtung zu schützen und einer möglichst hochwertigen Nutzung
zuzuführen. Zu berücksichtigen sind hierbei die DIN 18915 und die DIN 19731








